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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/59/509)] 

  59/40. Rechtsleitfaden der Kommission der Vereinten Nationen für 
internationales Handelsrecht über Insolvenzrecht 

 Die Generalversammlung, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig für alle Länder solide, wirksame und effiziente Insol-
venzordnungen als Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
Investitionen sind, 

 in Anbetracht der wachsenden Einsicht, dass Reorganisationsregelungen von entschei-
dender Bedeutung für die Gesundung der Unternehmen und der Wirtschaft, den Ausbau der 
unternehmerischen Tätigkeit, die Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln auf dem Kapitalmarkt sind, 

 sowie in Anbetracht der Bedeutung sozialpolitischer Fragen bei der Ausgestaltung ei-
ner Insolvenzordnung, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die Kommission der Vereinten Natio-
nen für internationales Handelsrecht den Rechtsleitfaden über Insolvenzrecht fertiggestellt 
und auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung am 25. Juni 2004 verabschiedet hat1, 

 die Auffassung vertretend, dass der Rechtsleitfaden, der den von der Generalversamm-
lung in ihrer Resolution 52/158 vom 15. Dezember 1997 empfohlenen Text des 
Mustergesetzes über grenzüberschreitende Insolvenzen samt Leitfaden für die Umsetzung in 
innerstaatliches Recht enthält, einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines harmonisierten 
insolvenzrechtlichen Rahmens leistet und sowohl für Staaten, die nicht über eine wirksame 
und effiziente Insolvenzordnung verfügen, als auch für Staaten, die derzeit ihre 
Insolvenzordnungen überprüfen und modernisieren, von Nutzen sein wird, 

 in der Erkenntnis, dass die internationalen Organisationen, die sich mit der Reform 
des Insolvenzrechts befassen, zusammenarbeiten und sich untereinander abstimmen müs-
sen, um die Kohärenz und Harmonisierung ihrer Tätigkeiten zu gewährleisten und die Ent-
wicklung internationaler Normen zu erleichtern, 

_______________ 
1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 17 (A/59/17), Kap. III.  
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 feststellend, dass die Ausarbeitung des Rechtsleitfadens Gegenstand angemessener 
Beratungen und ausführlicher Konsultationen mit Regierungen und internationalen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen war, die sich mit der Reform des 
Insolvenzrechts befassen, 

 1. dankt der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
für die Fertigstellung und Verabschiedung ihres Rechtsleitfadens über Insolvenzrecht1; 

 2. ersucht den Generalsekretär, den Rechtsleitfaden veröffentlichen zu lassen und 
alles zu tun, um sicherzustellen, dass er allgemein bekannt  und verfügbar gemacht wird; 

 3. empfiehlt, dass alle Staaten bei der Bewertung der wirtschaftlichen Effizienz ih-
rer Insolvenzordnungen und bei der Überarbeitung oder dem Erlass insolvenzrechtlicher 
Vorschriften den Rechtsleitfaden gebührend berücksichtigen; 

 4. empfiehlt außerdem, dass alle Staaten auch weiterhin die Anwendung des 
Mustergesetzes der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
über grenzüberschreitende Insolvenzen in Erwägung ziehen. 

65. Plenarsitzung 
2. Dezember 2004 


